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61. Papst Franziskus: Botschaft zum 56. Weltgebetstag um
geistliche Berufungen

Liebe Brüder und Schwestern,

nach der lebendigen und fruchtbaren Erfahrung der Jugendsynode im ver-
gangenen Oktober haben wir vor kurzem in Panama den 34. Weltjugend-
tag begangen. Es waren dies zwei große Treffen, die es der Kirche erlaubt
haben, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören wie auch dem Leben
der jungen Menschen Gehör zu schenken, ihren Fragestellungen, der
Müdigkeit, die sie bedrückt, und der Erwartungen, die sie haben.

Ich möchte genau das, was ich mit den Jugendlichen in Panama teilen
konnte, an diesem Weltgebetstag für geistliche Berufungen wieder auf-
greifen und darüber nachdenken, wie der Ruf des Herrn uns zu Trägern
der Verheißung macht und zugleich den Mut zum Wagnis mit ihm und für
ihn von uns verlangt. Ich möchte kurz bei diesen beiden Aspekten verwei-
len – die Verheißung und das Wagnis. Dazu möchte ich gemeinsam mit
euch die Stelle des Evangeliums von der Berufung der ersten Jünger am
See von Galiläa betrachten (Mk 1,16-20).

Zwei Brüderpaare – Simon und Andreas zusammen mit Jakobus und Jo-
hannes – sind gerade bei ihrer täglichen Arbeit als Fischer. In diesem an-
strengenden Beruf haben sie die Gesetze der Natur erlernt und manchmal
mussten sie ihnen trotzen, wenn die Winde ungünstig waren und die Wel-
len die Boote durchschüttelten. An manchen Tagen belohnte ein reicher
Fischfang die harte Mühe, aber andere Male genügte der Einsatz einer
ganzen Nacht nicht, um die Netze zu füllen, und man kehrte müde und ent-
täuscht ans Ufer zurück.

Dies sind die gewöhnlichen Lebenssituationen, in denen jeder von uns sich
an den Wünschen misst, die er im Herzen trägt: Er setzt sich in Tätigkeiten
ein, von denen er hofft, dass sie fruchtbar sein mögen, er geht im »Meer«
vieler Möglichkeiten auf der Suche nach der richtigen Route voran, die sei-
nen Durst nach Glück stillen kann. Zuweilen freut man sich über einen gu-
ten Fischfang, andere Male jedoch muss man sich mit Mut wappnen, um
ein von den Wellen hin und her geworfenes Schiff zu steuern, oder mit der
Enttäuschung rechnen, mit leeren Netzen dazustehen.

Wie in jeder Berufungsgeschichte ereignet sich auch in diesem Fall eine
Begegnung. Im Vorübergehen sieht Jesus diese Fischer und nähert sich …
So ist es mit der Person geschehen, mit der wir uns entschieden haben,
das Leben in der Ehe zu teilen, oder so war es, als wir die Anziehungskraft
des geweihten Lebens verspürt haben: Wir haben die Überraschung einer
Begegnung erlebt und in diesem Augenblick haben wir die Verheißung ei-
ner Freude erahnt, die imstande ist, unser Leben erfüllt zu machen. So
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ging Jesus an jenem Tag am See von Galiläa diesen Fischern entgegen
und brach die »Lähmung durch die Normalität« (Predigt am 22. Welttag
des geweihten Lebens, 2. Februar 2018) auf. Und sofort richtete er eine
Verheißung an sie: »Ich werde euch zu Menschenfischern machen«
(Mk 1,17).

Der Ruf des Herrn ist also nicht eine Einmischung Gottes in unsere Frei-
heit; er ist nicht ein »Käfig« oder eine Last, die er uns aufgebürdet hat. Er
ist vielmehr die liebevolle Initiative, mit der Gott uns entgegenkommt und
uns einlädt, in ein großes Projekt einzusteigen, an dem er uns teilhaben
lassen will. Er eröffnet uns dabei den Horizont eines viel weiteren Meeres
und eines überreichen Fischfangs.

Es ist nämlich Gottes Wunsch, dass unser Leben nicht im Banalen gefan-
gen bleibt, nicht träge in den Alltagsgewohnheiten dahintreibt und nicht
Entscheidungen meidet, die ihm Bedeutung verleihen könnten. Der Herr
will nicht, dass wir uns damit abfinden, in den Tag hineinzuleben, und den-
ken, dass es im Grunde nichts gibt, wofür sich ein Einsatz voller Leiden-
schaft lohnen würde; er will nicht, dass wir so die innere Unruhe auslö-
schen, nach neuen Routen für unsere Fahrt zu suchen. Wenn er uns
manchmal einen »wunderbaren Fischfang« erleben lässt, so tut er dies,
weil er uns entdecken lassen will, dass jeder von uns – auf verschiedene
Weise – zu etwas Großem berufen ist und dass das Leben sich nicht in
den Netzen des Sinnlosen und dessen, was das Herz betäubt, verfangen
darf. Die Berufung ist somit eine Einladung, nicht am Ufer mit den Netzen
in den Händen stehen zu bleiben, sondern Jesus auf dem Weg zu folgen,
den er uns zugedacht hat, für unser Glück und für das Wohl der Menschen
um uns.

Natürlich erfordert die Annahme dieser Verheißung den Mut zu einer Ent-
scheidung. Als die ersten Jünger hörten, wie Jesus sie rief, an einer größe-
ren Sendung teilzunehmen, »ließen sie sogleich ihre Netze liegen und folg-
ten ihm nach« (vgl. Mk 1,18). Das bedeutet, dass wir, um dem Ruf des
Herrn zu folgen, uns selbst ganz einbringen und das Wagnis eingehen
müssen, uns einer völlig neuen Herausforderung zu stellen; wir müssen al-
les loslassen, was uns an unser kleines Boot binden möchte und uns daran
hindert, eine endgültige Entscheidung zu treffen; von uns wird jene Kühn-
heit verlangt, die uns mit Nachdruck antreibt, den Plan zu entdecken, den
Gott für unser Leben hat. Im Grunde genommen können wir uns, wenn wir
vor dem weiten Meer der Berufung stehen, nicht länger damit begnügen,
auf dem sicheren Boot unsere Netze zu flicken, sondern wir müssen der
Verheißung des Herrn vertrauen.

Ich denke hier zunächst an die Berufung zum christlichen Leben, die wir al-
le in der Taufe empfangen und die uns daran erinnert, dass unser Leben
nicht ein Produkt des Zufalls ist, sondern das Geschenk, vom Herrn ge-
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liebte Kinder zu sein, die in der großen Familie der Kirche versammelt sind.
Gerade dort, in der kirchlichen Gemeinschaft, wird die christliche Existenz
geboren und entwickelt sie sich, vor allem dank der Liturgie, die uns hin-
einführt in das Hören des Wortes Gottes und in die Gnade der Sakramente;
hier werden wir von klein auf in die Kunst des Gebetes eingeführt und an-
geleitet, brüderlich alles miteinander zu teilen. Eben weil sie uns zum neu-
en Leben gebiert und uns zu Christus führt, ist die Kirche unsere Mutter;
deshalb müssen wir sie auch dann lieben, wenn wir auf ihrem Gesicht die
Falten der Schwäche und der Sünde sehen, und wir müssen dazu bei-
tragen, sie immer schöner und leuchtender zu machen, damit sie ein
Zeugnis der Liebe Gottes in der Welt sein kann.

Das christliche Leben findet dann seinen Ausdruck in jenen Entscheidun-
gen, die nicht nur unserem eigenen Weg eine klare Richtung geben, son-
dern zugleich auch zum Wachstum des Reiches Gottes in der Gesellschaft
beitragen. Ich denke an die Entscheidung, in Christus die Ehe zu schließen
und eine Familie zu gründen, sowie an andere Berufungen in Bezug auf
die Arbeits- und Berufswelt, auf das Engagement im Bereich der Nächsten-
liebe und Solidarität, auf die soziale und politische Verantwortung usw. Das
sind Berufungen, die uns zu Trägern einer Verheißung von Güte, Liebe und
Gerechtigkeit machen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser so-
ziales und kulturelles Umfeld, in dem wir leben und wo mutige Christen und
authentische Zeugen des Reiches Gottes gefragt sind.

In der Begegnung mit dem Herrn wird der eine oder andere die Faszination
einer Berufung zum geweihten Leben oder zum Priesteramt verspüren.
Diese Entdeckung begeistert und erschreckt zugleich: Man fühlt sich beru-
fen, »Menschenfischer« im Boot der Kirche zu werden und zwar in der
Ganzhingabe seiner selbst und in der Verpflichtung zum treuen Dienst am
Evangelium und an den Brüdern und Schwestern. Diese Entscheidung be-
inhaltet das Wagnis, alles zurückzulassen, um dem Herrn zu folgen, und
sich ganz ihm zu weihen, um an seinem Werk mitzuwirken. Viele innere
Widerstände können eine solche Entscheidung behindern. Ebenso kann
man auch in manchem sehr säkularisierten Umfeld, in dem es für Gott und
das Evangelium keinen Raum mehr zu geben scheint, mutlos werden und
in eine »Hoffnungsmüdigkeit« (Predigt in der Messe mit Priestern, Or-
densleuten und Laienbewegungen, Panama, 26. Januar 2019) verfallen.

Und doch gibt es keine größere Freude, als sein Leben für den Herrn zu
wagen! Besonders euch jungen Menschen möchte ich sagen: Seid nicht
taub für den Ruf des Herrn! Wenn er euch auf diesen Weg ruft, dann zieht
die Ruder nicht ins Boot zurück und vertraut euch ihm an. Lasst euch nicht
von der Angst anstecken, die uns lähmt angesichts der hohen Gipfel, auf
die der Herr uns einlädt. Denkt immer daran, dass der Herr denen, die ihre
Netze und ihr Boot verlassen, um ihm zu folgen, die Freude eines neuen
Lebens verheißt, die ihre Herzen erfüllt und ihren Weg beseelt.
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Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht immer einfach, die eigene Beru-
fung zu erkennen und sein Leben entsprechend auszurichten. Aus diesem
Grund bedarf es eines immer neuen Engagements der ganzen Kirche – der
Priester, Ordensleute, pastoralen Mitarbeiter und Erzieher –, damit insbe-
sondere die Jugendlichen Gehör finden und einen Weg der Unterschei-
dung gehen können. Es bedarf einer Jugend- und Berufungspastoral, die
vor allem durch das Gebet, die Betrachtung des Wortes Gottes, die eucha-
ristische Anbetung und die geistliche Begleitung hilft, den Plan Gottes zu
entdecken,

Wie wir während des Weltjugendtages in Panama immer wieder gesehen
haben, müssen wir auf Maria schauen. Auch im Leben dieser jungen Frau
war die Berufung zugleich eine Verheißung und ein Wagnis. Ihre Mission
war nicht einfach, aber sie hat nicht zugelassen, dass die Angst die Ober-
hand gewinnt. Ihr ‚Ja‘ »war das ‚Ja‘ eines Menschen, der sich einbringen
und Risiken eingehen will und alles auf eine Karte setzen will, mit keiner
anderen Garantie als der Gewissheit, Trägerin einer Verheißung zu sein.
Und ich frage einen jeden von euch: Fühlt ihr euch als Träger einer Verhei-
ßung? Welche Verheißung trage ich im Herzen, für die ich mich einsetzen
muss? Maria würde zweifelsohne eine schwierige Mission haben, aber die
Schwierigkeiten waren kein Grund, „Nein“ zu sagen. Es war klar, dass es
Komplikationen geben würde, aber es wären nicht dieselben Komplikatio-
nen gewesen, die auftreten, wenn die Feigheit uns lähmt, weil nicht schon
alles im Voraus geklärt oder abgesichert war« (Vigil mit den Jugendlichen,
Panama, 26. Januar 2019).

An diesem Tag beten wir gemeinsam zum Herrn, dass er uns seinen Plan
der Liebe für unser Leben entdecken lässt und uns den Mut gibt, den Weg
zu wagen, den er uns von jeher zugedacht hat.

Aus dem Vatikan, am 31. Januar 2019, dem Gedenktag des heiligen Jo-
hannes Bosco

FRANZISKUS

62. Aufruf der Bischöfe zur Renovabis-Aktion

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Seit mehr als 25 Jahren steht die Aktion Renovabis für Solidarität und
Partnerschaft mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Viel Gutes konn-
te in dieser Zeit bewirkt werden. Es zeigt sich aber auch, dass die tief-
reichenden Folgen jahrzehntelanger kommunistischer Herrschaft noch
nicht überwunden sind. Unsere Solidarität bleibt deshalb weiterhin gefragt.
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Viele Menschen in den mittel- und osteuropäischen Ländern sehen nur
wenige Chancen für ihre Zukunft. Bildungsmaßnahmen unterschiedlichster
Art leisten einen Beitrag dazu, dass sie ihr Leben aktiv gestalten und ihre
Gesellschaft zum Positiven verändern können. Lernen hilft, den eigenen
Horizont zu weiten und das Herz für Neues zu öffnen – nicht nur in der
Schule, sondern ein Leben lang.

Deshalb sind Renovabis-Projekte im Bildungsbereich besonders wichtig.
Diese setzen bereits bei der Förderung von Kindergärten ein. Schwer-
punkte liegen bei der Weiterentwicklung des katholischen Schulwesens
und bei der Verbesserung beruflicher Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.
Ebenso unterstützt Renovabis die Katechese, die kirchliche Jugendarbeit
und die Erwachsenenbildung. Daher lautet das Leitwort der diesjährigen
Pfingstaktion „Lernen ist Leben. Unterstützen Sie Bildungsarbeit im Osten
Europas!“

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Begleiten Sie die wichtigen Anliegen von
Renovabis mit Ihrem Gebet und helfen Sie mit einer großzügigen Spende
bei der Kollekte am Pfingstsonntag!

Lingen, den 14. März 2019
Für das Bistum Dresden-Meißen

gez. + Heinrich Timmerevers
Bischof von Dresden-Meißen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 2. Juni 2019, in allen Gottesdiensten
(auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingst-
sonntag, dem 9. Juni 2019, ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion Re-
novabis bestimmt.

63. Hinweise zur Renovabis-Aktion vom 13. Mai bis zum
9. Juni 2019

Renovabis fördert seit seiner Gründung Projekte, die Bildung für jede Al-
tersgruppe und in einem ganzheitlichen Sinne unterstützen. Bildung, die
auch das Herz des Menschen erreicht, ist eine wichtige Voraussetzung für
eine gute Zukunft. Dazu gehören auch religiöse Bildung und die Vermitt-
lung von Werten. So verstanden fördert Bildung Respekt, Toleranz, Solida-
rität und Mitgefühl und hilft dem Einzelnen dabei, verantwortlich für sich
und andere zu handeln. Somit bildet sie das Fundament für eine menschli-
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che Gesellschaft und Gemeinschaft – in den Ländern im Osten wie auch in
ganz Europa.

Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2019
· Die Eröffnung der Renovabis-Pfingstaktion für alle deutschen

(Erz-)Diözesen findet am Sonntag, 19. Mai 2019 im Rahmen eines
Festgottesdienstes im Paderborner Dom um 10 Uhr mit Erzbischof
Hans-Josef Becker und zahlreichen Gästen aus Mittel- und Osteu-
ropa statt. Nähere Informationen über die Aktionsgäste und alle Ver-
anstaltungen gibt die Webseite www.renovabis-paderborn.de.

· Der Abschluss findet am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, in Kamen-
Mitte bei Dortmund statt. In der Pfarrkirche Heilige Familie wird um
11 Uhr gemeinsam mit Gästen aus Mittel- und Osteuropa die Eucha-
ristie gefeiert.

· Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Montag, 13. Mai 2019, in allen
deutschen Pfarrgemeinden und endet mit der Renovabis-Kollekte für
Mittel- und Osteuropa am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, sowie in den
Vorabendmessen am 8. Juni 2019.

Kalendarium zur Durchführung der Renovabis-Pfingstaktion 2019
· ab Montag, 13. Mai 2019: Aushang der Renovabis-Plakate und Ver-

teilung der kombinierten Spendentüten/Infoblätter an Gottes-
dienstbesucher oder mit dem Pfarrbrief

· Sonntag, 19. Mai 2019: Bundesweite Eröffnung der Pfingstaktion
· Samstag und Sonntag, 1./2. Juni 2019 (Siebter Sonntag der Oster-

zeit):
o Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe in allen Gottes-

diensten, auch in den Vorabendmessen
o Predigt/Hinweis auf die Pfingstaktion von Renovabis (siehe Akti-

ons-Themenheft) und die Kollekte am folgenden Sonntag (Pfings-
ten)

o Verteilung der Spendentüten/Infoblätter mit Hinweis, dass die
Spende für die Menschen in Osteuropa am Pfingstsonntag einge-
sammelt wird; dass die Spende zum Pfarramt gebracht oder auf
ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden kann; Spen-
dentüten/Infoblätter auf dem Schriftenstand nachlegen oder die
Gottesdienstordnung/Pfarrbrief einlegen.

· Samstag und Pfingstsonntag, 8./9. Juni 2019: Gottesdienst mit Pre-
digt und Spenden-Aufruf zur Renovabis-Kollekte; Kollektenhinweis, z.
B.: „Heute bittet die Kirche durch die Aktion Renovabis um eine
Spende für die Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.“; Pre-
digtvorschlag (siehe Aktions-Themenheft); gemäß dem Wunsch der
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deutschen Bischöfe wird die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der
Solidaritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse
weitergegeben. Das Ergebnis der Renovabis-Kollekte ist mit dem
Vermerk „Renovabis 2019“ zu überweisen an: LIGA Bank eG Konto
IBAN: DE 89 7509 0300 0008 2830 01, BIC: GENODEF1M05, Bu-
chungsnummer: 60008. Diese Überweisung soll innerhalb eines Mo-
nats erfolgen. Die Bistumskasse leitet die Beträge unverzüglich an
Renovabis weiter.

Informationen und Materialien zur Renovabis-Pfingstaktion:
· Unserem Bischof Heinrich Timmerevers ist es ein wichtiges Anliegen,

dass die Pfingstnovene, die uns von der Solidaritätsaktion Renovabis
in diesem Jahr zur Vorbereitung auf das Pfingstfest vorgelegt wird, in
unserem Bistum Eingang in das Gebetsleben findet: „Dieses gemein-
same Gebet mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa ist ein wahr-
haftes Zeichen unserer Solidarität im Glauben, die weit über die Ga-
be von Almosen hinausreicht. Wir – die Christen dieses Kontinents
Europa – sind im Weg auf Pfingsten zu im gleichen Geist vereint und
streben nach einem pfingstlichen Austausch der Gaben. Dabei ist
das Gebet der Novene eine alte kirchliche Tradition. Bereits Papst
Leo XIII. hat 1897 in seiner Enzyklika „Divinum illud munus“ die No-
vene als Gebet zum Heiligen Geist um die Einheit der Christen allen
Pfarrgemeinden ausdrücklich aufgetragen. Dies kann in unseren
Pfarreien, in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Schulgottes-
diensten, aber auch bei Krankenbesuchen und im persönlichen Ge-
bet geschehen. So lade ich Sie herzlich mit der Pfingstnovene 2019
zur Betrachtung von Herzensbildung und betenden Annäherung an
das Pfingstfest ein.“

· Besonders wird auf das Aktionsheft hingewiesen, das mit den „Bau-
steinen für den Gottesdienst“ auch Predigtimpulse an die Hand gibt.
Ein weiteres Aktions-Themenheft wendet sich vor allem an Leh-
rerinnen und Lehrer und Verantwortliche der Erwachsenenbildung.
Es enthält u. a. Unterrichtsbausteine für die Schule und ist eigens be-
stellbar. Außerdem gibt es zur Renovabis-Pfingstaktion einen Pfarr-
briefmantel und ein Gebetsbild sowie weitere Materialien, die allen
Pfarrgemeinden unmittelbar nach Ostern per Post zugehen. Alle Ak-
tionsmaterialien sind unter www.renovabis.de/material/material-zur-
pfingstaktion abrufbar.

· Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie bei:
Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising
Tel.: 08161 5309-49; Fax: 08161 5309-44; E-Mail: info@renovabis.de
www.renovabis.de
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64. D E K R E T – Änderungsbeschluss der Zentral-KODA
vom 8. November 2018 gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1. Zentral-
KODA-Ordnung (ZKO)

Entgeltumwandlung

I. Die Zentral-KODA beschließt, den Beschluss zur Entgeltumwand-
lung vom 15. April 2002, zuletzt geändert durch Beschluss vom
21. März 2013, wie folgt zu ändern:

1. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 werden die Absätze 5.1 bis 5.2
gestrichen und der bisherige Absatz 5.3 wird zu Absatz 5 und um
folgenden neuen Satz 1 unter entsprechender Neunummerierung
der Folgesätze eingefügt:
„1Der Dienstgeber leistet den gesetzlichen Zuschuss nach § 1a
Abs. 1a BetrAVG an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder
die Direktversicherung soweit möglich auf den Vertrag, in dem die
Entgeltumwandlung erfolgt.“

2. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember
2021 gilt folgende Übergangsvorschrift mit Anmerkung:
„1Im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 ist
der Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Absatz 1a des Betriebsren-
tengesetzes (BetrAVG) auch bei solchen Entgeltumwandlungs-
vereinbarungen zu erbringen, die vor dem 1. Januar 2019 ge-
schlossen worden sind, wenn am 31. Dezember 2018 der An-
spruch auf den Zuschuss nach den Absätzen 5.1 bis 5.2 des Be-
schlusses zur Entgeltumwandlung in der bis zum 31. Dezember
2018 geltenden Fassung bestanden hat*). 2Dies gilt auch ab dem
Zeitpunkt des Eintritts einer Verpflichtung zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung, soweit am 31. Dezember 2018 ein Anspruch auf
den Zuschuss nur deshalb nicht bestanden hat, weil keine Kran-
kenversicherungspflicht gegeben war.
*) Absatz 5.1 bis 5.2 in der am 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung lauteten:
(5.1)  1Wandelt ein krankenversicherungspflichtig Beschäftigter

Entgelt um, leistet der Arbeitgeber in jedem Monat, in dem
Arbeitsentgelt umgewandelt wird, einen Zuschuss in Höhe
von 13 % des jeweiligen sozialversicherungsfrei in die zu-
sätzliche betriebliche Altersversorgung umgewandelten Be-
trages. 2Der Zuschuss wird vom Dienstgeber an die zustän-
dige Altersvorsorgeeinrichtung abgeführt. 3Der Zuschuss
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wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung (Riester-
Rente).

(5.2) 1Für umgewandelte Beiträge, die unter Berücksichtigung
des Höchstbetrages im Jahresdurchschnitt sozialversiche-
rungspflichtig sind, besteht kein Anspruch auf Zuschuss.
2Der Zuschuss errechnet sich in diesem Fall aus dem
höchstmöglichen zuschussfähigen Umwandlungsbetrag ein-
schließlich des Zuschusses, so dass der Zuschuss zusam-
men mit den eingezahlten Beträgen des Beschäftigten die
sozialversicherungsfreie Höchstgrenze erreicht. 3Für dar-
über hinaus umgewandelte Beträge besteht kein Anspruch
auf Zuschuss. 4Diese darüber hinaus vom Beschäftigten
umgewandelten Beträge sind ggf. entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben zu verbeitragen und zu versteuern.“

3. Im Einleitungssatz wird die Paragraphenangabe „§ 17 Abs. 3 und
5“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1“ ersetzt.

4. In Absatz 1 Satz 1 wird hinter den Worten „zusätzliche betriebli-
che Altersversorgung“ der Klammerzusatz „(Pflichtversicherung)“
eingefügt.

5. Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Regelung gilt unabhängig davon, ob der Mitarbeiter die steu-
erliche Förderung durch Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz 1
EStG oder durch Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG (ein-
schließlich Zulagenförderung nach §§ 79 ff. EStG) in Anspruch
nimmt.“

6. Absatz 1b Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„1Der Höchstbetrag der Entgeltumwandlung einschließlich des Ar-
beitgeberzuschusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG wird begrenzt
auf kalenderjährlich 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in
der allgemeinen Rentenversicherung.“

7. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„1Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Steuerfreiheit, einer
pauschalen Besteuerung sowie einer Zulagenförderung sowie
damit verbundener Sozialversicherungsfreiheit finden zunächst
Anwendung auf Aufwendungen (Beiträge bzw. Umlagen) des
Dienstgebers, sodann auf umgewandelte Entgeltbestandteile des
Mitarbeiters. 2Dies gilt für den Fall von Zuwendungen des Dienst-
gebers an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalge-
deckten Altersversorgung im Sinne des § 3 Nr. 56 EStG auch im
Verhältnis zu einer Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG; der Mitar-
beiter wird hierzu notwendige Erklärungen abgeben. 3Erfolgt eine
pauschale Besteuerung des Beitrags nach § 40b EStG in der am
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31.12.2004 geltenden Fassung, trägt der Mitarbeiter die Pau-
schalsteuer. 4Dies gilt auch soweit nach § 40b EStG beim Aufbau
einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung aus
umgewandelten Entgeltbestandteilen finanzierte Zuwendungen
der Pauschalsteuer unterworfen werden.“

8. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
„1Bietet die für die Pflichtversicherung zuständige Kasse keine
rechtliche Möglichkeit für die Durchführung der Entgeltumwand-
lung, soll die zuständige arbeitsrechtliche Kommission eine an-
dere Kasse festlegen, bei der die Entgeltumwandlung durchge-
führt werden kann. 2Nimmt die zuständige arbeitsrechtliche Kom-
mission eine solche Festlegung nicht vor, kann der Mitarbeiter
verlangen, dass die Entgeltumwandlung bei der KZVK Köln oder
einer anderen Kasse durchzuführen ist, bei der nach den Rege-
lungen der arbeitsrechtlichen Kommissionen die Pflichtversiche-
rung durchgeführt werden kann.“

9. Die Erläuterungen zur Umsetzung des Beschlusses werden wie
folgt gefasst:
„Es wird sichergestellt, dass bei der Reihenfolge der umzuwan-
delnden Beiträge vorrangig die sozialversicherungsfreien Beiträge
zugunsten des Dienstgebers Verwendung finden. Soweit neben
den Aufwendungen des Dienstgebers noch Sozialversicherungs-
freiheit für Beiträge aus umgewandelten Entgeltbestandteilen
möglich ist, ist diese unter Berücksichtigung des Arbeitgeberzu-
schusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG so zu nutzen, dass sie
durch die Summe von sozialversicherungsfreien Entgeltbestand-
teil und dem Arbeitgeberzuschuss nicht überschritten wird. Erst
dann werden die sozialversicherungspflichtigen Beiträge berück-
sichtigt.
Der gesetzliche Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG beträgt mit
Stand 1. Januar 2019 15 Prozent des umgewandelten Entgelts
und ist vom Dienstgeber zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an
den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversiche-
rung weiterzuleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozi-
alversicherungsbeiträge einspart. Besteht auf einem Teil des um-
gewandelten Entgelts keine oder nur eine teilweise Sozialversi-
cherungspflicht, z. B. bei Überschreiten der Pflichtversicherungs-
grenze in der KV innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der
Rentenversicherung, so begrenzt dies den Zuschuss auf unter
15 Prozent. Keine Zuschusspflicht besteht danach, soweit die Ent-
geltumwandlung z. B. wegen der Erfüllung der Voraussetzungen
einer sog. Riester-Rente nach § 1a Abs. 3 BetrAVG als sog. Net-
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toumwandlung erfolgt und deshalb wegen der Sozialversiche-
rungsbeiträge keine Einsparung erfolgen kann.“

II. Dieser Beschluss tritt zum 8. November 2018 in Kraft.

Damit lautet die Regelung zur Entgeltumwandlung wie folgt:
Unter Bezugnahme § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 Betriebsrentengesetz (Be-
trAVG) beschließt die Zentral-KODA gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1 ZKO fol-
gende Regelung:
(1)  1Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und zu seiner Ausbildung Beschäftigte)

hat Anspruch auf Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch sei-
ne zusätzliche betriebliche Altersversorgung (Pflichtversicherung)
durchgeführt wird. 2Voraussetzung ist, dass die dafür zuständige Kas-
se satzungsrechtlich die entsprechende Möglichkeit schafft. 3Im Ein-
zelfall können die Vertragsparteien bei Vorliegen eines sachlichen
Grundes arbeitsvertraglich vereinbaren, dass die Entgeltumwandlung
bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt. 4Die Regelung gilt
unabhängig davon, ob der Mitarbeiter die steuerliche Förderung durch
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG oder durch Sonderausga-
benabzug nach § 10a EStG (einschließlich Zulagenförderung nach
§§ 79 ff. EStG) in Anspruch nimmt.

(1a)  Soweit aufgrund staatlicher Refinanzierungsbedingungen für be-
stimmte Berufsgruppen die Entgeltumwandlung ausgeschlossen ist,
besteht auch kein Anspruch nach dieser Regelung.

(1b)  1Der Höchstbetrag der Entgeltumwandlung einschließlich des Arbeit-
geberzuschusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG wird begrenzt auf ka-
lenderjährlich 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der all-
gemeinen Rentenversicherung. 2Im Einvernehmen zwischen Dienst-
geber und Dienstnehmer können auch höhere Beträge umgewandelt
werden.

(2) 1Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Steuerfreiheit, einer pau-
schalen Besteuerung sowie einer Zulagenförderung sowie damit ver-
bundener Sozialversicherungsfreiheit finden zunächst Anwendung auf
Aufwendungen (Beiträge bzw. Umlagen) des Dienstgebers, sodann
auf umgewandelte Entgeltbestandteile des Mitarbeiters. 2Dies gilt für
den Fall von Zuwendungen des Dienstgebers an eine Pensionskasse
zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten Altersversorgung im Sinne
des § 3 Nr. 56 EStG auch im Verhältnis zu einer Steuerfreiheit nach
§ 3 Nr. 63 EStG; der Mitarbeiter wird hierzu notwendige Erklärungen
abgeben. 3Erfolgt eine pauschale Besteuerung des Beitrags nach §
40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung, trägt der Mitarbei-
ter die Pauschalsteuer. 4Dies gilt auch soweit nach § 40b EStG beim
Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
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aus umgewandelten Entgeltbestandteilen finanzierte Zuwendungen
der Pauschalsteuer unterworfen werden.

(3) Bemessungsgrundlage für Ansprüche und Forderungen zwischen
Dienstgeber und Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Ent-
geltumwandlung ergeben würde.

(4) 1Bietet die für die Pflichtversicherung zuständige Kasse keine rechtli-
che Möglichkeit für die Durchführung der Entgeltumwandlung, soll die
zuständige arbeitsrechtliche Kommission eine andere Kasse festlegen,
bei der die Entgeltumwandlung durchgeführt werden kann. 2Nimmt die
zuständige arbeitsrechtliche Kommission eine solche Festlegung nicht
vor, kann der Mitarbeiter verlangen, dass die Entgeltumwandlung bei
der KZVK Köln oder einer anderen Kasse durchzuführen ist, bei der
nach den Regelungen der arbeitsrechtlichen Kommissionen die
Pflichtversicherung durchgeführt werden kann.

(5) 1Der Dienstgeber leistet den gesetzlichen Zuschuss nach § 1a Abs. 1a
BetrAVG an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direkt-
versicherung soweit möglich auf den Vertrag, in dem die Entgeltum-
wandlung erfolgt. 2Der Zuschuss ist spätestens zum Zahlungstermin
des Dezembergehaltes fällig. 3Scheidet der Mitarbeiter vorher aus, ist
der Zuschuss zum Zeitpunkt des Ausscheidens fällig. 4Aus abrech-
nungstechnischen und steuerlichen Gründen soll der Zuschuss einmal
im Jahr gezahlt werden.

Übergangsvorschrift:
1Im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 ist der Ar-
beitgeberzuschuss nach § 1a Absatz 1a des Betriebsrentengesetzes (Be-
trAVG) auch bei solchen Entgeltumwandlungsvereinbarungen zu erbrin-
gen, die vor dem 1. Januar 2019 geschlossen worden sind, wenn am
31. Dezember 2018 der Anspruch auf den Zuschuss nach den Absätzen
5.1 bis 5.2 des Beschlusses zur Entgeltumwandlung in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung bestanden hat*). 2Dies gilt auch ab dem
Zeitpunkt des Eintritts einer Verpflichtung zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung, soweit am 31. Dezember 2018 ein Anspruch auf den Zuschuss
nur deshalb nicht bestanden hat, weil keine Krankenversicherungspflicht
gegeben war.
*) Absatz 5.1 bis 5.2 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung lau-

teten:
(5.1)  1Wandelt ein krankenversicherungspflichtig Beschäftigter Entgelt um,

leistet der Arbeitgeber in jedem Monat, in dem Arbeitsentgelt umge-
wandelt wird, einen Zuschuss in Höhe von 13 % des jeweiligen sozi-
alversicherungsfrei in die zusätzliche betriebliche Altersversorgung
umgewandelten Betrages. 2Der Zuschuss wird vom Dienstgeber an



94

die zuständige Altersvorsorgeeinrichtung abgeführt. 3Der Zuschuss
wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung (Riester-Rente).

(5.2)  1Für umgewandelte Beiträge, die unter Berücksichtigung des Höchst-
betrages im Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig sind, be-
steht kein Anspruch auf Zuschuss. 2Der Zuschuss errechnet sich in
diesem Fall aus dem höchstmöglichen zuschussfähigen Umwand-
lungsbetrag einschließlich des Zuschusses, so dass der Zuschuss
zusammen mit den eingezahlten Beträgen des Beschäftigten die so-
zialversicherungsfreie Höchstgrenze erreicht. 3Für darüber hinaus
umgewandelte Beträge besteht kein Anspruch auf Zuschuss. 4Diese
darüber hinaus vom Beschäftigten umgewandelten Beträge sind ggf.
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu verbeitragen und zu
versteuern.

(6) Der Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht, solange er gesetzlich
ermöglicht wird.

Erläuterung zur Umsetzung des Beschlusses
Es wird sichergestellt, dass bei der Reihenfolge der umzuwandelnden Bei-
träge vorrangig die sozialversicherungsfreien Beiträge zugunsten des
Dienstgebers Verwendung finden. Soweit neben den Aufwendungen des
Dienstgebers noch Sozialversicherungsfreiheit für Beiträge aus umgewan-
delten Entgeltbestandteilen möglich ist, ist diese unter Berücksichtigung
des Arbeitgeberzuschusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG so zu nutzen,
dass sie durch die Summe von sozialversicherungsfreien Entgeltbestand-
teilen und dem Arbeitgeberzuschuss nicht überschritten wird. Erst dann
werden die sozialversicherungspflichtigen Beiträge berücksichtigt.
Der gesetzliche Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG beträgt mit Stand
1. Januar 2019 15 Prozent des umgewandelten Entgelts und ist vom
Dienstgeber zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die
Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterzuleiten, soweit er durch
die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Besteht auf
einem Teil des umgewandelten Entgelts keine oder nur eine teilweise Sozi-
alversicherungspflicht, z.B. bei Überschreiten der Pflichtversicherungs-
grenze in der KV innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der Renten-
versicherung, so begrenzt dies den Zuschuss auf unter 15 Prozent. Keine
Zuschusspflicht besteht danach, soweit die Entgeltumwandlung z.B. wegen
der Erfüllung der Voraussetzungen einer sog. Riester-Rente nach § 1a
Abs. 3 BetrAVG als sog. Nettoumwandlung erfolgt und deshalb wegen der
Sozialversicherungsbeiträge keine Einsparung erfolgen kann.

Die vorstehenden Beschlüsse der Zentral-KODA werden hiermit für das
Bistum Dresden-Meißen in Kraft gesetzt.
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Dresden, den 23. April 2019

LS
gez. + Heinrich Timmerevers
Bischof von Dresden-Meißen

65. Heilige Weihen

Am Sonntag, den 12. Mai 2019 wird Herr Bischof Heinrich Timmerevers

                Timo Niegsch
                aus Riesa / Diözese Dresden-Meißen

die Diakonenweihe spenden.

Der Weihegottesdienst beginnt um 15.00 Uhr in der Kathedrale Ss. Trinita-
tis Dresden.

66. Korrektur: Bischöfliche Amtshandlungen 2018

A.  Herr Bischof Heinrich Timmerevers nahm im Jahr 2018 folgende
Amtshandlungen vor:

I. Heilige Weihen
Priesterweihe
19.05. Weihe von Dr. Jens Bulisch und Łukaš Puchała in der Kathed-
rale zu Dresden

Diakonenweihe
21.04. Weihe von Peter Mroß in der Kathedrale zu Dresden

Admissio
20.08. Timo Niegsch in Schillig, Wangerland (Jever)

II. Firmungen
Aue Mater dolorosa     7
Bad Lobenstein Christus König     12
Bautzen St. Petri      35 + 4 Erw.
Chemnitz St. Joseph     27
Chemnitz St. Nepomuk     38
Crostwitz Hl. Apostel Simon und Juda     34
Dresden-Striesen Mariä Himmelfahrt     39
Flöha St. Theresia     8
Freiberg St. Johannes der Täufer     27 + 2 Erw.
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Leipzig Polnische Mission     11
Leipzig St. Albert      13 + 1 Erw.
Leisnig-Waldheim St. Paulus     4
Leutersdorf Mariä Himmelfahrt     12
Limbach-Oberfrohna Mariä Unbefleckte Empfängnis     16
Schwarzenberg Hl. Familie     10
Stollberg St. Marien     26
Wechselburg Hl. Kreuz     16
Verantwortungsgemeinschaft Zwickau     48 + 1 Erw.
Erwachsenenfirmung in Kathedrale zu Dresden     15 Erw.

Insgesamt 383 Jugendliche, 23 Erwachsene

III. Beauftragungen und Sendung
Ständige Diakone
08.12. Beauftragung zum Lektorat
Franz-Josef Herzog (Pfarrei St. Martin Dresden)
Christoph Nitsche (Pfarrei St. Martin Dresden)
Franz-Georg Lauck (Pfarrei St. Martin Dresden)
Alexander Narr (Pfarrei St. Martin Dresden)
Holger Friedrich (Pfarrei St. Marien Stollberg)

08.12. Admissio
Volker Babucke (Pfarrei Hl. Geist Dresden-Löbtau)
Dr. Stephan Schöbel (Pfarrei St. Martin Dresden)
Thomas Sperling (Pfarrei Mariä Heimsuchung Zittau)
Matthias Schulz (Pfarrei St. Johannes der Täufer Freiberg)

22.06. Missio-Verleihung Kathedrale Dresden
Samuel Hell (Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium Chemnitz)
Kristin Richter (Oberschule)
Benno Kretschmer-Stöhr (St. Benno-Gymnasium Dresden)
Gregor Paschke (Gymnasium Dresden)

IV. Pfarreineugründungen
22.02. Hl. Mutter Teresa Chemnitz
(aus den bisherigen Chemnitzer Pfarreien St. Johannes Nepomuk,
St. Antonius, St. Franziskus und St. Joseph)

17.06. St. Benno Meißen
(aus den bisherigen Pfarreien Hl. Kreuz Coswig, St. Benno Meißen,
Christus König Radebeul)

02.09. St. Heinrich und Kunigunde Pirna
(aus den bisherigen Pfarreien Maria, Mittlerin aller Gnaden Bad
Schandau-Königstein, St. Georg Heidenau, St. Gertrud Neustadt-Seb-
nitz, St. Kunigunde Pirna)
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11.11. St. Martin Dresden
(aus den bisherigen Pfarreien St. Franziskus Xaverius Dresden-Neu-
stadt, St. Josef Dresden-Pieschen und St. Hubertus Dresden-Weißer
Hirsch)

09.12. St. Elisabeth Gera
(aus den bisherigen Pfarreien Mariä Verkündigung Eisenberg, St. Eli-
sabeth Gera, Hl. Maximilian Kolbe Gera-Süd, Hl. Geist Stadtroda-
Kahla und St. Josef Hermsdorf)

V. Benediktionen
11.04. Hausweihe neuer Anbau St. Josephstift
05.05. Glockenweihe in Propstei St. Trinitatis Leipzig
21.12. Orgelweihe in Herz Jesu Plauen

VI.  Profanierungen
21.04. Profanierung Filialkirche Sankt Michael in Bretnig
28.07. Profanierung Filialkirche Sankt Walburga in Bad Brambach
06.11. Profanierung Kapelle in Oberbärenburg

B.  Herr Bischof em. Joachim Reinelt nahm im Jahr 2018 folgende Amts-
handlungen vor:

I. Firmungen
Verantwortungsgemeinschaft Glauchau, Hohenstein-Ernstthal     14
Verantwortungsgemeinschaft Crimmitschau     31

67. Tag des offenen Denkmals 2019

Am Sonntag, dem 8. September 2019, wird der diesjährige „Tag des offe-
nen Denkmals“ durchgeführt. Das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst
und Architektur“ bietet die Gelegenheit, auch unsere überwiegend aus dem
19. und 20. Jahrhundert stammenden Kirchen und Teile ihres Inventars für
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie die denkmalpflegerischen
Bemühungen zu präsentieren.

Von den Pfarreien geplante Angebote werden günstigerweise mit der
nächstzuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Eine An-
meldung über das Online-Portal der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
www.veranstalter.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter ist bis 31. Mai
2019 möglich. Über ein Online-Formular, das ab Anfang Mai 2019 zur Ver-
fügung steht, kann auch eine Meldung der Beteiligung kirchlicher Insti-
tutionen mit Veröffentlichung auf der Homepage der Deutschen Bischofs-
konferenz www.dbk.de erfolgen.
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Herausgeber:
Bistum Dresden-Meißen
Käthe-Kollwitz-Ufer 84
01309 Dresden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Mitzscherlich im Diöze-
sanarchiv in Bautzen:

Tel.: 03591 35195-0
E-Mail: birgit.mitzscherlich@ordinariat-bautzen.de

68. + 69.

Diese Nummern enhalten personenbezogene Daten, die aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht im Internet veröffentlicht werden dürfen.

gez. Andreas Kutschke
Generalvikar
des Bistums Dresden-Meißen


